
3. Art. 3 Abs. 9 und Art. 9 Abs. 2 bis 4 des Übereinkommens über 
den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umwelt
angelegenheiten und Art. 10a der Richtlinie 85/337 in der durch 
die Richtlinie 2003/35 geänderten Fassung sind dahin auszule
gen, dass, 

— wenn ein Projekt, das in den Geltungsbereich dieser Bestim
mungen fällt, durch einen Gesetzgebungsakt genehmigt wor
den ist, die Frage, ob dieser Gesetzgebungsakt die in Art. 1 
Abs. 5 dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen erfüllt, 
nach den nationalen Verfahrensvorschriften einem Gericht oder 
einer anderen auf gesetzlicher Grundlage geschaffenen un
abhängigen und unparteiischen Stelle vorgelegt werden können 
muss und, 

— falls gegen eine solche Maßnahme kein Rechtsbehelf von der 
Art und dem Umfang, wie sie vorstehend dargestellt worden 
sind, eröffnet ist, es jedem nationalen Gericht, das im Rahmen 
seiner Zuständigkeit befasst wird, obliegt, die im vorhergehen
den Gedankenstrich beschriebene Prüfung durchzuführen und 
gegebenenfalls die Konsequenzen daraus zu ziehen, indem es 
diesen Gesetzgebungsakt unangewandt lässt. 

4. Art. 6 Abs. 9 des Übereinkommens über den Zugang zu Infor
mationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren 
und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten und Art. 
9 Abs. 1 der Richtlinie 85/337 in der durch die Richtlinie 
2003/35 geänderten Fassung sind dahin auszulegen, dass sie 
nicht verlangen, dass die Entscheidung selbst die Gründe enthält, 
aus denen die zuständige Stelle entschieden hat, dass sie notwendig 
ist. Falls jedoch ein Betroffener dies beantragt, ist die zuständige 
Stelle verpflichtet, ihm die Gründe mitzuteilen, aus denen die Ent
scheidung getroffen worden ist, oder ihm die maßgeblichen Infor
mationen und Unterlagen in Beantwortung des gestellten Antrags 
zur Verfügung zu stellen. 

5. Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild
lebenden Tiere und Pflanzen ist dahin auszulegen, dass er es einer 
nationalen Behörde — auch wenn es sich um ein gesetzgebendes 
Organ handelt — nicht erlaubt, Pläne oder Projekte zu genehmi
gen, ohne sich vergewissert zu haben, dass sie das betreffende 
Gebiet als solches nicht beeinträchtigen werden. 

6. Art. 6 Abs. 4 der Richtlinie 92/43 ist dahin auszulegen, dass die 
Verwirklichung einer Infrastruktur zur Unterbringung eines Ver
waltungszentrums grundsätzlich nicht als ein zwingender Grund 
des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher so
zialer oder wirtschaftlicher Art im Sinne dieser Bestimmung an
gesehen werden kann, der geeignet wäre, die Verwirklichung von 
Plänen oder Projekten zu rechtfertigen, die das betreffende Gebiet 
als solches beeinträchtigen. 

( 1 ) ABl. C 179 vom 3.7.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 16. Februar 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel — Belgien) — Belgische 
Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers 

CVBA (SABAM)/Netlog NV 

(Rechtssache C-360/10) ( 1 ) 

(Informationsgesellschaft — Urheberrecht — Internet — Hos
ting-Anbieter — Verarbeitung von Informationen, die auf ei
ner Plattform für ein soziales Netzwerk im Internet gespei
chert sind — Einrichtung eines Systems zur Filterung dieser 
Informationen, um die urheberrechtsverletzende Zurver
fügungstellung von Dateien zu verhindern — Keine all
gemeine Verpflichtung, die gespeicherten Informationen zu 

überwachen) 

(2012/C 98/07) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en 
Uitgevers CVBA (Sabam) 

Beklagte: Netlog NV 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel — Auslegung der Richtlinien 2001/29/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Har
monisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. 
L 167, S. 10), 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums (ABl. L 157, S. 45), 95/46/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe
zogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281, 
S. 31), 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektro
nischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über 
den elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178, S. 1) und 
2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kom
munikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommuni
kation) (ABl. L 201, S. 37) — Datenverarbeitung über Internet 
— Einführung eines abstrakten und vorbeugenden Filtersystems 
für elektronische Mitteilungen zum Zweck der Ermittlung der 
Verbraucher, von denen angenommen wird, dass sie Bestände 
nutzen, die Urheberrechte und verwandte Schutzrechte verlet
zen, durch einen Hosting-Anbieter — Anwendung des Verhält
nismäßigkeitsgrundsatzes von Amts wegen durch das nationale 
Gericht — Europäische Konvention zum Schutz der Menschen
rechte und Grundfreiheiten — Recht auf Achtung des Privat
lebens — Freiheit der Meinungsäußerung
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Tenor 

Die Richtlinien 

— 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. 
Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäfts
verkehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr), 

— 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Ur
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informations
gesellschaft und 

— 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen 
Eigentums 

sind, bei einer Gesamtbetrachtung und einer Auslegung im Hinblick 
auf die sich aus dem Schutz der anwendbaren Grundrechte ergebenden 
Anforderungen, dahin auszulegen, dass sie der Anordnung eines 
nationalen Gerichts an einen Hosting-Anbieter entgegenstehen, ein 
System der Filterung 

— der von den Nutzern seiner Dienste auf seinen Servern gespeicher
ten Informationen, 

— das unterschiedslos auf alle diese Nutzer anwendbar ist, 

— präventiv, 

— allein auf eigene Kosten und 

— zeitlich unbegrenzt 

einzurichten, mit dem sich Dateien ermitteln lassen, die musikalische, 
filmische oder audiovisuelle Werke enthalten, an denen der Antrag
steller Rechte des geistigen Eigentums zu haben behauptet, um zu 
verhindern, dass die genannten Werke unter Verstoß gegen das Urhe
berrecht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

( 1 ) ABl. C 288 vom 23.10.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 16. Februar 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Naczelny Sąd 
Administracyjny — Polen) — Pak-Holdco sp. z o.o./ 

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 

(Rechtssache C-372/10) ( 1 ) 

(Steuerrecht — Indirekte Steuern auf die Ansammlung von 
Kapital — Gesellschaftsteuer, die von den Kapitalgesellschaf
ten erhoben wird — Verpflichtung eines Mitgliedstaats, die 
Richtlinien zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt des Beitritts 
dieses Staates nicht mehr galten — Herausnahme der Eigen
mittel der Kapitalgesellschaft, die für die Erhöhung des Ka
pitals herangezogen werden und die bereits der Gesellschaft

steuer unterlegen haben, aus der Besteuerungsgrundlage) 

(2012/C 98/08) 

Verfahrenssprache: Polnisch 

Vorlegendes Gericht 

Naczelny Sąd Administracyjny 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Pak-Holdco sp. z o.o. 

Beklagter: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Naczelny Sąd Administracyjny, 
Izba Finansowa, Wydział I (Polen) — Auslegung von Art. 5 
Abs. 3 erster Gedankenstrich und Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 
69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend die indi
rekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital (ABl. L 249, 
S. 25) sowie der Richtlinien 73/79/EWG des Rates vom 9. April 
1973 (ABl. L 103, S. 13) und 73/80/EWG des Rates vom 9. 
April 1973 (ABl. L 103, S. 15) zur Änderung der Richtlinie 
69/335 — Gesellschaftsteuer bei Kapitalgesellschaften — Ver
pflichtung eines Mitgliedstaats, Richtlinien zu berücksichtigen, 
die zum Zeitpunkt des Beitritts dieses Staats nicht mehr galten 

Tenor 

1. Im Fall eines Staates, der, wie die Republik Polen, der Europäi
schen Union am 1. Mai 2004 beigetreten ist, ist Art. 7 Abs. 1 
der Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 be
treffend die indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital in 
der durch die Richtlinie 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 
1985 geänderten Fassung, wenn weder die Akte über den Beitritt 
dieses Staates zur Europäischen Union noch ein anderer Rechtsakt 
der Europäischen Union eine Ausnahmeregelung enthält, dahin 
auszulegen, dass die in diesem Artikel zwingend vorgeschriebene 
Steuerbefreiung nur für die unter diese — geänderte — Richtlinie 
fallenden Vorgänge gilt, die in diesem Staat am 1. Juli 1984 von 
der Gesellschaftsteuer befreit waren oder einem ermäßigten Gesell
schaftsteuersatz von 0,50 v. H. oder weniger unterlagen.
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